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A. Einleitung

Das Mehrheitsprinzip wird zu Recht als eines der Kernelemente der demokra-
tischen Grundordnung angesehen.1 Angesichts der verbreiteten, theoretischen 
Akzeptanz des Mehrheitsprinzips in demokratischen Verfassungsstaaten, kann 
demgemäß die zunehmende Einführung von qualifizierten Mehrheitserforder-
nissen in verschieden, westlichen Verfassungen als problematisch angesehen 
werden.2 Paradoxerweise wird allerdings in nicht wenigen Fällen behauptet, 
dass das qualifizierte Mehrheitserfordernis das Mehrheitsprinzip nicht ein-
schränke.3 Wie kann aber die Entscheidung einer Minderheit dank eines quali-
fizierten Mehrheitserfordernisses nicht eine Einschränkung des Mehrheitsprin-
zips bedeuten? Warum sollte die Mehrheitsregel nicht für jede Entscheidung 
des Parlaments gelten?

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Rechtfertigungswege der par-
lamentarischen Mehrheitsregel und des qualifizierten Mehrheitserfordernisses 
im Rahmen eines Verfassungsstaats kritisch darzulegen. Diese Darstellung geht 
zunächst von der Existenz eines begrifflichen Spannungsverhältnisses zwischen 
der Mehrheitsregel und dem qualifizierten Mehrheitserfordernis aus (A). Ein 
derartiges Spannungsverhältnis zeigt, dass die Argumente für die Anwendung 
der parlamentarischen Mehrheitsregel gleichzeitig Argumente für die Ableh-
nung der Anwendung des qualifizierten Mehrheitserfordernisses im Parlament 
darstellen. Es wird mithin ein binärer Legitimitätsbegriff der parlamentarischen 
Entscheidungen eingeführt, der es ermöglicht, die Mehrheitsregel sowohl hin-
sichtlich ihrer Verfahrensgerechtigkeit bzw. ihrer Input-Legitimität (B) als auch 
hinsichtlich ihrer Ergebnisrationalität bzw. ihrer Output-Legitimität zu beur-
teilen (C). Die parlamentarische Mehrheit ist somit dadurch gerechtfertigt, als 
dass sie ein gleiches und freies Repräsentationsverhältnis bei Entscheidungen 
ermöglicht, und zugleich zur Rationalität der parlamentarischen Entscheidun-
gen beiträgt.

1 So etwa Leibholz (1967), S. 150; Fraenkel (1979), S. 49.
2 Im europäischen Rahmen beinhalten beispielsweise die Verfassungen von Albanien 

(s. Art. 81 § 2), Österreich (beispielsweise Art. 14 Abs. 10), Belgien (Art. 4 Abs. 3), Kroatien 
(Art. 82), Montenegro (Art. 91 Abs. 3), Portugal (Art. 136 Abs. 3) und Ungarn (Art. T Abs. 4) 
ein qualifiziertes Mehrheitserfordernis.

3 So etwa Sachs, Art. 20, S. 795 (Rn. 24); Höfling/Burkiczak, JURA 29 (2007), S. 562.
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Schließlich werden die Grenzen der Mehrheitsregel und die möglichen 
Rechtfertigungswege des qualifizierten Mehrheitserfordernisses diskutiert (D). 
Der Argumentationsstrang ist dabei breit aufgestellt: er umfasst neben den 
parlamentarischen, gesetzgebenden Entscheidungen auch die Kompetenz der 
Verfassungsänderungsentscheidungen, wenn diese zumindest teilweise dem 
Parlament obliegen. Ein Defizit bei der Rechtfertigung des qualifizierten Mehr-
heitserfordernisses zu postulieren, mag insofern bereits kontraintuitiv erschei-
nen, da praktisch alle in westlichen Verfassungen vorgesehenen Verfassungs-
änderungsverfahren nicht auf der Mehrheitsregel basieren, sondern auf dem 
qualifizierten Mehrheitserfordernis. Die Anwendung des qualifizierten Mehr-
heitserfordernisses ist so weit verbreitet, dass die herrschende Verfassungs-
lehre unter der Überzeugung zu funktionieren scheint, dass eine solche Ent-
scheidungsregel für die verfassungsändernde Entscheidung wesentlich sei. Eine 
ausführliche Erläuterung und Diskussion des normativen Rechtfertigungsdefi-
zits des qualifizierten Mehrheitserfordernisses wird gerade angesichts der Tat-
sache, dass seine Anwendung zunehmend weit verbreitet ist, stets dringlicher.



B. Das Problem der parlamentarischen Mehrheitsregel

I. Der Untersuchungsgegenstand

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine kritische Betrach-
tung der verschiedenen Rechtfertigungswege der Mehrheitsregel angesichts 
der möglichen Einführung von qualifizierten Mehrheitserfordernissen. Sie be-
schränkt sich nicht auf ein bestimmtes Rechts- bzw. Verfassungssystem, son-
dern versteht sich vielmehr als eine analytische Untersuchung der eventuellen 
Rechtfertigung einer prima facie Geltung der Mehrheitsregel in einem Verfas-
sungsrechtssystem, das wenige, schwache Voraussetzungen erfüllt.

1.  Die Mehrheitsregel

Die Bedeutung des Begriffs „Mehrheitsregel“ ist kontextabhängig.1 Um Un-
genauigkeiten zu vermeiden, wird versucht anhand verschiedener Begriffe eine 
analytische Abgrenzung vorzunehmen.

Unter „Mehrheitsregel“ versteht man zunächst eine Entscheidungsregel, 
durch die prinzipiell alle Gremien, Gemeinschaften bzw. Gruppierungen als 
Körperschaft ihren Willen festlegen.2 Eine erste, vorläufige Definition der Mehr-
heitsregel liefert Dahl. Ihm zufolge verlangt die Mehrheitsregel, dass „bei der 
Entscheidung zwischen Alternativen, diejenige Alternative gewählt wird, die 
von der größeren Anzahl befürwortet wird“.3 Die Schlichtheit dieser Definition 
zeigt, dass es bei der Mehrheitsregel primär um einen Entscheidungsmechanis-
mus geht, der innerhalb einer bestimmten Gruppe Anwendung finden kann.4 
Die Verwendung des Wortes „Regel“ drückt in diesem Zusammenhang deutli-

1 Dazu Kendall (1965), S. 24 f.; Sartori (1997), S. 139 ff.
2 S. auch Fach (1975), S. 204 f. Dieser Begriff entsprich auch Kendalls „Majority-princi-

ple“, s. Kendall (1965), S. 24 f., 30 f.; Heun (2006), S. 1506 spricht auch vom Mehrheitsprin-
zip in diesem Sinne als „eine technische kollektive Entscheidungsregel“; Hofmann/Dreier, 
S. 186 ff. (Rn 48). Arendt nennt dies „majority-decision“, s. Arendt (1968), S. 163.

3 Dahl (1976), S. 35, er wirft aber bei der obengenannten Definierung der Mehrheitsregel 
missverständlich auch die Begriffe „Entscheidung“, „Entscheidungsprozess“, „Mehrheitsprin-
zip“ und „das Prinzip der Mehrheitsherrschaft“ zusammen, ohne ihren spezifischen Unter-
schieden Aufmerksamkeit zu schenken. S. ferner Naujoks (1980), S. 1005.

4 Dazu Kendall (1965), S. 25; auch dazu Dreier (1986), S. 94 ff., 99; vgl. Scheuner (1973), 
S. 8, 13.



4 B.  Das Problem der parlamentarischen Mehrheitsregel

cher als das Wort „Prinzip“ den rein formellen Charakter aus, den die Mehrheit 
irgendeiner Gruppe bei einer bestimmten Entscheidung annimmt.5 Dank ihrer 
„arithmetischen“ Formalität erhält die Frage nach der Einhaltung der Mehr-
heitsregel eine dichotomische Antwort: ob sie beachtet wird oder nicht, hängt 
allein davon ab, ob die Entscheidung de facto von der größeren Anzahl an Stim-
men getroffen wurde oder nicht.6

Durch eine Entscheidung wird ein bestimmter Wille festgelegt. Ein „Ent-
scheidungsverfahren“ ist der Prozess, mittels dessen man eine Entscheidung 
trifft, d. h., mittels dessen man die Festlegung eines (individuellen oder kol-
lektiven) Willens erreicht. So gliedert sich jedes Entscheidungsverfahren, und 
namentlich auch das parlamentarische Entscheidungsverfahren in verschiede-
ne, sukzessive Phasen.7 Die jeweilige Entscheidungsregel stellt lediglich einen 
seiner Bestandteile dar.8

Unter „Mehrheitsentscheidung“ wird weiter diejenige kollektive Entschei-
dung verstanden, die mittels eines durch die Mehrheitsregel gebildeten Ent-
scheidungsverfahrens getroffen wurde. Eine parlamentarische Entscheidung 
gilt somit als Mehrheitsentscheidung, wenn die Mehrheitsregel beim parlamen-
tarischen Verfahren, durch das die Entscheidung zustande gekommen ist, ange-
wendet wurde. Ob eine Mehrheitsentscheidung vorliegt oder nicht, hängt dem-
nach von der Anwendung der Mehrheitsregel am Ende eines parlamentarischen 
Entscheidungsverfahrens ab, ohne Rücksicht auf ihre vermutliche oder tatsäch-
liche Anerkennung, Akzeptanz bzw. allgemeine Befolgung (der Mehrheitregel) 
durch die Adressaten oder auf andere materielle Kriterien. Diese formelle De-
finition ermöglicht es bei der Diskussion über die Mehrheitsentscheidung, dieje-
nigen Bedenken beiseite zu lassen, die nicht von ihrem mehrheitlichen Charak-
ter abhängen. Zum Beispiel behauptet Heun, dass „Mehrheitsentscheidungen 
(…) in einem politischen System nur dann ergehen [können], wenn die getrof-
fene Entscheidung von der Gesamtheit der Bürger akzeptiert (…) wird“.9 Trotz 
ihrer Richtigkeit beziehen sich derartige Behauptungen aber auf sämtliche kol-
lektive politischen Entscheidungen, unabhängig davon, ob sie durch eine Mehr-
heitsregel, Minderheitsregel oder durch Losverfahren getroffen wurden. Die 
Argumente für und gegen eine bestimmte Entscheidungsregel sind nicht mit 
den Argumenten für und gegen das gesamte politische Entscheidungsverfahren 
zu vermengen.10

5 S. Scheuner (1973), S. 7: das Mehrheitsprinzip erscheint „schon vom arithmetischen Ge-
sichtspunkt her einleuchtend“. Guggenberger, in: Guggenberger/Offe (1984), S. 188 spricht 
kritisch von der „Mathematisierung des Politischen“. Vgl. Rotenstreich (1954), S. 412.

6 Vgl. Heun (1983), S. 39 f.
7 Dazu Achterberg (1979), S. 57 ff.
8 Vgl. Friedrich (1959), S. 61; Heun (2006), S. 86.
9 Heun (1983), S. 175. Vgl. Scheuner (1973), S. 56 f.
10 So etwa Zippelius, in: Achterberg/Krawietz (1981), S. 91: „Menschenwürde, Gewis-
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Verwendet man den Begriff der „Mehrheitsentscheidung“ bei einer Ent-
scheidung, die durch die Anwendung der Mehrheitsregel getroffen wurde, dann 
können diejenigen Entscheidungen, die durch ein qualifiziertes Mehrheits-
erfordernis getroffen wurden, nicht als Mehrheitsentscheidungen bezeichnet 
werden. Um die analytische Klarheit demgegenüber zu bewahren, wird unter 
„qualifizierter Mehrheitsentscheidung“ diejenige kollektive Entscheidung (des 
Parlaments) verstanden, die mittels eines durch das qualifizierte Mehrheits-
erfordernis gebildeten Entscheidungsverfahrens getroffen wurde. Das Problem 
des Begriffs der qualifizierten Mehrheitsentscheidung ist deshalb von Bedeu-
tung, weil auch diese sich als eine Mehrheitsentscheidung in materiellem Sinne 
bezeichnen lässt. Wenn zum Beispiel eine parlamentarische Entscheidung zwei 
Drittel der Stimmen erfordert, kann sie logischerweise als eine Mehrheitsent-
scheidung bezeichnet werden. Diese mit den tatsächlichen Abstimmungen ver-
bundene, empirische Beschreibung ist dennoch hinsichtlich der Auseinander-
setzung mit der parlamentarischen Entscheidungsregel irrführend. Sie könnte 
aus einer empirischen Betrachtung der Stimmenzahl fälschlicherweise zu nor-
mativen Schlussfolgerungen über die Entscheidungsregel führen. Analytisch 
geeigneter ist es, eine Entscheidung nach der entsprechenden Entscheidungs-
regel zu benennen, die das Entscheidungsverfahren bildet. Wenn also eine Ent-
scheidungsregel verlangt, dass eine Entscheidung die Zustimmung von z. B. 
zwei Drittel des Parlaments erreichen muss, soll ihre Ablehnung als eine par-
lamentarische Minderheitsentscheidung betrachtet werden.

2. Das Mehrheitsprinzip

Von der reinen, formellen parlamentarischen Mehrheitsregel unterscheidet 
sich der Begriff des „Mehrheitsprinzips“, unter dem in der vorliegenden Ar-
beit ein im ganzen politischen System behaupteter Legitimationsanspruch11 
verstanden wird. Während die Mehrheitsregel vorschreibt, dass die von der 
größeren  Anzahl der Stimmen einer Gruppierung befürwortete Alternative ge-
wählt werden soll, verlangt das Mehrheitsprinzip, dass die Gesamtheit der po-
litischen und regierenden Einrichtungen grundsätzlich dem Volkswillen ent-
sprechen soll.12

sens- und Meinungsfreiheit stehen für die Mehrheit nicht zur Disposition“ (m. H.). Natürlich 
auch nicht für die Minderheit. Vgl. Klein (2006), S. 87 f.

11 Zum Begriff der Legitimation s. einführend Zippelius (1985), passim; Hennis, in: Kiel-
mansegg (1976), S. 24 ff. s. u. B, IV.

12 Dies entspricht Kendalls „doctrine of majority-rule“, „according to which state power 
should be entrusted to popular majorities“. S. Kendall (1965), S. 30 f.; vgl. Rotenstreich, 
S. 411: „the principle of majority rule implies that political authority is created by, or at least 
resides in, men“. Ferner Bobbio, S. 108; vgl. Heun (1983), S. 13.
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Der Begriff des Mehrheitsprinzips ist umstritten.13 Hier wird, anders als bei 
der Mehrheitsregel, nicht versucht, eine genaue Definition des Mehrheitsprin-
zips zu liefern, da dieses zwar eine der Voraussetzungen für die Anwendung der 
parlamentarischen Mehrheitsregel ist,14 nicht aber den Untersuchungsgegen-
stand der vorliegenden Arbeit darstellt. Bei der vorliegenden Untersuchung 
geht es darum, die Anwendung einer bestimmten Entscheidungsregel beim par-
lamentarischen Entscheidungsverfahren zu erläutern, nicht aber darum, das 
Mehrheitsprinzip zu rechtfertigen. Obwohl die Entscheidungsregel und das 
Mehrheitsprinzip unterschiedliche Rechtfertigungsprobleme aufwerfen, finden 
mehrere Argumente für oder gegen die parlamentarische Entscheidungsregel in 
der Auseinandersetzung mit dem Mehrheitsprinzip ihren Ursprung. Aus diesem 
Grund ist es erforderlich zu unterscheiden, welcher Sinn dem Mehrheitsprinzip 
in den verschiedenen Argumentationsschemata zukommt und wie dieser sich 
auf das Legitimationsproblem der parlamentarischen Entscheidungen bezieht.

Diese Begriffsbestimmung dient dem Zweck, analytisch zwischen einem 
einheitlichen politischen System, einem kollektiven Entscheidungsmechanis-
mus innerhalb einer politischen Einrichtung, und der jeweils getroffenen Ent-
scheidung zu unterscheiden.15 Nachfolgend soll ausschließlich die Stellung der 
parlamentarischen Mehrheitsregel und des qualifizierten Mehrheitserfordernis-
ses als Entscheidungsregel näher untersucht werden.

3.  Prämissen der Untersuchung

Aus der dargestellten Begriffsbestimmung und dem Untersuchungsgegenstand 
ergeben sich verschiedene Abgrenzungen der Untersuchung. Die Auseinander-
setzung mit der parlamentarischen Entscheidungsregel setzt zum einen ein be-
reits funktionierendes Parlament voraus. Da durch den Entscheidungsmecha-
nismus der Mehrheitsregel bzw. des qualifizierten Mehrheitserfordernisses 
allerdings nicht die Frage nach der angemessenen Parlamentszuständigkeit be-
antwortet werden kann,16 wird in der vorliegenden Arbeit die Anwendung der 
jeweiligen Entscheidungsregel auf die parlamentarischen Tätigkeiten, nicht 
aber die Rechtfertigung der spezifischen Parlamentszuständigkeiten gegenüber 

13 Zum Mehrheitsprinzip und Repräsentation, s. Häberle, bes. S. 577 ff.; Kriele, S. 49 ff., 
63 ff.; Ferner Dreier (1997), passim, bes. S. 255 ff.

14 S. dazu den Begriff von „majority-rule democrats“ bei Kendall (1965), S. 31 ff.
15 Die Frage, ob sich die Begriffe Mehrheitsprinzip, Mehrheitsregel und Mehrheitsent-

scheidung daran genau anpassen, stellt ein nebensächliches Problem gegenüber der analyti-
schen Unterscheidung dar, die aber definitiv hier nicht beantwortet werden kann. Zur Demo-
kratie als Prinzip, s. Bryde, in: Blanke/Lüttmann (2000), passim; Schliesky (2004), S. 611–622.

16 Vgl. Pennock, S. 794; Kielmansegg (1988), S. 188 ff. Zutreffend behauptet Fach, dass 
„Sozialwahlmechanismen hoffnungslos überfordert werden, mutet man ihnen die Garantie de-
mokratischer Grundrechte oder Persönlichkeitswerte zu“. Fach, S. 220. Ferner Kielmansegg 
(1977), S. 121 ff. Von daher scheint die Problemstellung von Scheuner mehrdeutig zu sein. s. 
Scheuner (1973), S. 8.
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anderen politischen Einrichtungen, untersucht.17 Es wird lediglich angenom-
men, dass dem Parlament im Vergleich zu anderen, möglichen politisch-reprä-
sentativen Einrichtungen eigene Zuständigkeiten übertragen werden können. 
Dies setzt weder ein bestimmtes Wahlsystem18 noch ein bestimmtes Regie-
rungssystem voraus.19 Nach der h. M. können dem Parlament – ausschließlich 
oder nicht – eine Gesetzgebungsfunktion, eine Kontrollfunktion, eine Kreati-
onsfunktion und eine Repräsentationsfunktion zustehen.20 Die folgende Unter-
suchung beschränkt sich deshalb nicht auf eine dieser Funktionen, obwohl die 
Gesetzgebungsfunktion als die zentrale Aufgabe angesehen wird.21

Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung der ständigen Diskussion über 
die Möglichkeit einer absoluten, grenzenlosen Mehrheitsherrschaft reduziert.22 
Es wird zum anderen angenommen, dass das Parlament nicht über die Befug-
nis verfügt, die Gewaltenteilung abzuschaffen, die bürgerlichen und politischen 
Grundrechte zu verletzen23 oder irgendwelche Einzelnen oder Minoritäten zu 
unterdrücken.24 Ferner wird davon ausgegangen, dass die Grundrechte der Ein-
zelnen bzw. der Minderheiten durch das Rechtssystem – normalerweise mittels 
der Verfassungsgerichtsbarkeit, nicht aber notwendigerweise, – gewährt und 
gesichert werden.25 Dass das Parlament damit nicht außerhalb seiner Zustän-
digkeit handeln darf, bedeutet natürlich nicht, dass es sie de facto nicht über-
schreiten kann.26

Nach der h. M. gehören der Bestand eines gesellschaftlichen Grundkon-
sens27 oder „agreement on fundamentals“, einer freien öffentlichen Meinung28 

17 S. Scheuners These von der „Nichtanwendung des Mehrheitsprinzips auf Fragen außer-
halb der politischen Entscheidungszone“, Scheuner  (1973), S. 61; ebenso Scheuner (1979), 
S. 315 f.; kritisch Häberle (1996), S. 571 f.

18 Vgl. Zippelius (1987), S. 5 f. Zur Verbindung zwischen Wahlsystem und Mehrheitsprin-
zip, s. Heun (1983), S. 112 ff.

19 S. die Gegenüberstellung zwischen dem Westminster-Modell und dem Konsens-Modell 
von Demokratie bei Lijphart (2012), S. 9 ff., 31 ff., 116 ff.

20 Dazu statt vieler Daegenhart (2012), S. 14 ff. (Rn. 33 ff.), m. w. N.
21 Dem Parlament steht auch keine „allumfassende“ Kompetenz zu. Zum „Gewaltenmo-

nismus“ und gegen die allumfassende Kompetenz des Parlaments, s. Badura (2004), S. 500 f. 
(Rn. 6).

22 Zu dieser Diskussion s. McClosky, passim; kritisch Kendall (1950), passim, bes. 
S. 705 ff.; Auch, S. 32 ff.; Pennock, S. 794 f. Ferner Leibholz, S. 138 f.

23 Die Frage taucht bei Leibholz, S. 154 auf, ob „es bestimmte Grenzen inhaltlich-mate-
rieller Art für den demokratischen Mehrheitswillen“ gibt, bedeutet in diesem Zusammenhang, 
ob es bestimmte Grenzen für den Parlamentswillen gibt. Dies muss natürlich bejaht werden.

24 Im Anschluss am BVerfG, s. Benda, S. 61 ff.; ferner der Unterschid zwischen „Process 
controls“ und „Output Controls“ bei Ackerman (1980), S. 305 ff.

25 S. Dahl (1989), S. 187 ff.; kurz ferner Hillgruber, S. 472 f. Gegen die „judicial review“, 
s. Waldron (2006), passim, bes. S. 1369 ff.

26 S. den Begriff von „majority-rule“ bei Arendt (1968), S. 163 f.
27 Zum Begriff „Grundkonsens“ s. Scheuner  (1973), S. 54 ff.; auch Scheuner  (1976), 

passim, bes. S. 37 ff.; Scheuner (1979), S. 312 ff.; ein Überblick bei Heun  (1983), S. 176 ff. 
m. w. N.; ferner Kelsen (1963), S. 65 ff; über die Aufgabe des Grundkonsens s. Naucke, S. 48 ff.

28 S. einführend Heun (1983), S. 190 ff.; ferner Leibholz, S. 137 ff.
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und die immerwährende Möglichkeit, das Mehrheitsverhältnis bzw. die Mehr-
heitsentscheidung abzuändern zu den Voraussetzungen des Mehrheitsprin-
zips.29 In der vorliegenden Arbeit werden der Grundkonsens und die freie öf-
fentliche Meinung als eine umfassende Voraussetzung eines repräsentativen 
Parlaments betrachtet. Ferner wird davon ausgegangen, dass die Abgeordneten 
ihr Mandat durch periodische Wahlen erhalten.30 Es wird also angenommen, 
dass das Parlament plausibel von sich behaupten kann, den politischen Volks-
willen zu verkörpern.31 Um diesen Anspruch als plausibel ansehen zu können, 
geht man von einer ausreichenden gesellschaftlichen Homogenität,32 einem 
minimalen Grundkonsens33 und einer pluralistischen öffentlichen Meinung 
aus. All dies bedeutet lediglich, dass die minimalen Voraussetzungen einer De-
mokratie vorläufig vorausgesetzt werden. Die Fälle von nationalen bzw. struk-
turellen Minderheiten34 und von multikulturellen Staaten35 fordern die Gren-
zen des repräsentativen Parlaments heraus, werfen aber in diesem Sinne nur 
mittelbare, nicht grundlegende Schwierigkeiten für die parlamentarische Mehr-
heitsregel auf.
Heun listet schließlich einige Grundelemente der Mehrheitsentscheidung 

auf,36 die auch der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegt werden. Es 
wird somit vorausgesetzt, dass vor jeder Entscheidung ein Diskussions- bzw. 
Entscheidungsverfahren stattgefunden hat, und dass jeder Abgeordnete im An-
schluss an die Diskussion zeitgleich seine Stimme abgibt. Darüber hinaus wird 
von einem idealisierten Entscheidungsfindungsfall ausgegangen, wonach jeder 
Abgeordnete beim parlamentarischen Entscheidungsverfahren stets zwischen 
nur zwei sich einander ausschließenden Alternativen ohne Stimmenthaltungen 
abstimmt.37 Obwohl eine solch simplifizierte Entscheidung in der Praxis nur 
selten vorkommt, entspricht sie normativ dem regelmäßigen verfassungsrecht-
lichen Verständnis der parlamentarischen Entscheidung.38 Dank dieses ideali-
sierten Falles der Entscheidungsfindung ist es möglich, die oft und viel dis-
kutierten, aber nicht sonderlich erheblichen39 Probleme der sog. zyklischen 

29 Einführend s. Hofmann/Dreier, S. 174 (Rn. 19), S. 190 ff. (Rn. 54 ff.).
30 Zur Verbindung zwischen den periodischen Wahlen und dem Mehrheitsprinzip, s. Ba-

dura, in: Brandt et al. (1987), S. 196 ff. Ferner Friedrich (1970), S. 171 ff. Vgl. Hofmann/Drei-
er, S. 178 f. (Rn. 28).

31 Dazu grundsätzlich Böckenförde (1991b), S. 389, wo von der „Rückbeziehung der 
selbsthandelnden repräsentativen Leistungs- und Entscheidungsgewalt auf das Volk“ die Rede 
ist.

32 Dazu Friedrich (1959), S. 62 f.
33 Vgl. Gaus, S. 231 ff.
34 S. aber unten, D, IV, 4.
35 S. in diesem Zusammenhang Lijphart (1977), S. 21 ff.
36 Heun (1983), S. 173 f.
37 Vgl. Rasch, in: Döring (1995), S. 504–516.
38 Vgl. z. B. § 46 GO BT.
39 Dazu grunsätzlich, Mackie (2003), S. 1–43.
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Mehrheiten,40 der intransitiven kollektiven Präferenzen41 und des sog. Ost-
rogorski-Paradoxes42 beiseite zu lassen.

Die Frage, die nachfolgend diskutiert wird, bezieht sich auf mögliche Recht-
fertigungswege der parlamentarischen Entscheidungsregel, und zwar die der 
Mehrheitsregel und die des qualifizierten Mehrheitserfordernisses. Um die 
Rechtfertigung einer parlamentarischen Entscheidungsregel zu untersuchen, 
müssen drei minimale Voraussetzungen der parlamentarischen Tätigkeit an-
genommen werden. Erstens ist das Parlament ein kollektives Gremium bzw. ein 
kollektiver Entscheidungsträger.43 Wenn es sich um einen einzelnen Entschei-
dungsträger handelt, lässt sich das Problem der Rechtfertigung seiner Abstim-
mungsregel nicht einmal stellen. Zweitens strebt das Parlament an, ein reprä-
sentatives Gremium zu sein: seine Integration, Kompetenz, Institutionen und 
Funktionsweise können so interpretiert werden, dass sie darauf ausgerichtet 
sind, diese repräsentative Aufgabe zu erfüllen.44 Drittens ist das Parlament ein 
Entscheidungsträger: die Aufgabe des Parlaments besteht nicht nur darin, be-
stimmte Interessen zu vertreten, sondern auch kollektivierte,45 das heißt für die 
Adressaten verbindliche, Entscheidungen zu treffen. Diese Annahmen haben 
lediglich das Ziel, die geringstmöglichen normativen und gesellschaftlichen 
Bedingungen aufzuzeigen, damit überhaupt eine plausible Auseinandersetzung 
hinsichtlich der parlamentarischen Entscheidungsregel stattfinden kann. Lässt 
sich die parlamentarische Mehrheitsregel bzw. das qualifierte Mehrheiktserfor-
dernis sogar unter der unproblematischen Erfüllung dieser schwachen Voraus-
setzungen nicht rechtfertigen, können beide erst recht nicht gerechtfertigt wer-
den, wenn diese Voraussetzungen in der Tat nicht erfüllt sind.

II. Die Begriffe der Mehrheitsregel und des 
qualifizierten Mehrheitserfordernisses

1.  Die Voraussetzungen von Kenneth O. May

Der Beitrag von May „A set of independent necessary and sufficient conditions 
for simple majority rule“ stellt einen locus classicus46 bei den Rechtfertigungs-
versuchen der Mehrheitsregel in den angelsächsischen Sozialwissenschaften 
dar.47 May versucht zu beweisen, dass gegenüber zwei Alternativen die ein-

40 Einführend Tullock, S. 29 ff.
41 Einführend Kramer, S. 265 ff., 269 ff.
42 Dazu Pettit, S. 271 ff.; List, passim, beide m. w. N. Ferner Offe, in: Guggenberger/Offe 

(1984), S. 163 f.
43 Dazu s. u., B, I, 1.
44 Zur Repräsentation und der Mehrheitsregel, s. u., B.
45 Zur kollektivierten Entscheidungen, Sartori, in: Guggenberger/Offe (1984), S. 83.
46 So Goodin/List (2006b), S. 942 ff.
47 May (1952), passim.
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fache Mehrheitsregel der einzige Wahlmechanismus ist, der fünf schwache, un-
abhängige, notwendige und hinreichende Voraussetzungen befriedigt.48 Diese 
Voraussetzungen sind:

(i) „Vollständigkeit“ („decisiveness“ oder „universal domain“): Der Wahl-
mechanismus soll alle logisch möglichen Kombinationen von zulässigen Wahl-
alternativen in einer individuellen Präferenzordnung einschließen.49

(ii) „Anonymität“: Jede Stimme soll hinsichtlich ihrer Beeinflussung auf das 
Ergebnis gleich behandelt werden, unabhängig von der Identität des Wählers.

(iii) „Neutralität“ oder „Symmetrie“: Der Wahlmechanismus darf keine 
Wahlalternative bevorzugen.

Die vierte Voraussetzung – die der „positiven Empfindlichkeit“ bei May – 
enthält ihrerseits wiederum zwei Voraussetzungen:

(iv) „Monotonie“ [monotonicity]: „Wenn bei einer Änderung der Präferenz-
ordnung eine Alternative in allen individuellen Präferenzordnungen entweder 
günstiger oder ebenso günstig wie vor der Änderung eingeordnet wird, dann 
soll diese Alternative in der sozialen Präferenzordnung entweder günstiger oder 
ebenso günstig wie vor der Änderung eingeordnet werden“.50

(v) Die „Ein-Stimmen-Empfindlichkeit“ (one-vote-responsiveness) legt 
letztlich fest – indem die kollektive Entscheidung von einer Pattsituation aus-
geht –, dass die Veränderung einer Stimme in eine bestimmte Richtung genü-
gen soll, um die Pattsituation in Richtung der veränderten Stimme zu brechen.51

Diese fünf Voraussetzungen sind nach Mays Ansicht voneinander unabhän-
gig, weil keine die andere voraussetzt; notwendig, weil sie sich analytisch aus 
dem Begriff der Mehrheitsregel ergeben; und hinreichend, weil die Mehrheits-
regel begrifflich keine andere Voraussetzung benötigt.52

Einige Autoren versuchen mittels der dargestellten Voraussetzungen eine 
nicht formelle Rechtfertigung der Mehrheitsregel darzulegen.53 Dies scheint 
zunächst intuitiv korrekt, sofern man den Sinn der Voraussetzungen, die bereits 

48 Vgl. Goodin/List  (2006a), S. 217 ff., 237 ff.; Goodin/List  (2006b), S. 942 ff., wo das 
Theorem von May auf die sog. „plurality“ Wahl angewendent wird; s. auch Sen, S. 161 ff., 
68 ff.; Risse (2004), S. 44 f., m. w. N.

49 So Heun  (1983), S. 132 ff. (und. Anm. 9). S. May  (1952), S. 681. Die Indifferenz ist 
auch eine Reaktion in diesem Sinne. Dazu Sen, S. 3; Goodin/List (2006b), S. 942; Goodin/List 
(2006a), S. 217, Ackerman (1980), S. 278.

50 Dazu Heun (1983), S. 133 (Anm. 9).
51 Goodin/List (2006a), S. 218; vgl. Riker, S. 45 ff.; Wesche, S. 87 f.
52 Der formelle Beweis steht in May (1952), S. 682 f.
53 Dazu Goodin/List (2006b), S. 942 m. w. N.; Ackerman (1980), S. 274 ff. versucht mit-

tels dieser vier Voraussetzungen eine starke Rechtfertigung der Mehrheitsregel beim liberalen 
Staat darzustellen; Dahl (1989), S. 139 ff., 153 ff. rechnet das Theorem in seinen vier Recht-
fertigungsversuchen der Mehrheitsregel ein, während Beitz, S. 58 ff. etwa kritisch die Neutrali-
tätsvoraussetzung entwickelt; Waldron (1999b), S. 113 ff. seinerseits verbindet das Theorem 
von May mit dem normativen Prinzip der gleichen Berücksichtigung aller Teilnehmer. Kritisch 
dazu Risse (2004), S. 44 ff.
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